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nung, als Di EL ſie orſ

0 Der Connex dieſer durch den
Katechismustext gegebenen Ordnung iſt aber dieſer: das Anzuſtrebende
und iſt und bleibt die vollkommene Reue, daher an erſter
Stelle da Motiv der vollkommenen Liebe Das Mindeſte und abſolut
Nothwendige iſt die unvollkommene, un der Furcht vor Strafe wurzelnde
Reue, Aher Aan zweiter das Motiv der Furcht Schließlich
wird noch verſucht, zul vollkommenen Reue emporzuführen, und aher
an dritter Stelle das Motiv der dankbaren iebe, 2„ e 1  em
ſie mehr auf den Geher als auf die Gabe, mehr auf das Wohlwollen
des Schenckenden als auf das Geſchenk ſieht, ſchon die vollkommene
iſt oder eine noch unvollkommene bleibt

XII (Zwei Fälle betreſſend das Beichtſigill.)
Titius, enn beim Pfarrer A angeſtellter Diener, beichtet dieſem ein⸗
mal und ekennt Uunter Anderem ſeinen ein vor Jahren ermordet
3u aben ange Zeit nachher ELr mit ſeinem Herrn durch einen
Wald und, an eine gewiſſe Stelle angelangt wendet ſich zum
Pfarrer Am und ſagt „Hier iſt eben dieſe Stelle, wo ich jenen
Unglücklichen ermordete. Herr Pfarrer, Sie rauen mir doch!“

ajus, ebenfalls bei einem Geiſtlichen angeſtellt, bekennt dem⸗
elben In der El ſeinen (des Geiſtlichen Bruder getödtet 3u hahen.
Später einmal bittet ihn auher der Beicht, ihm die verübte Uebel  2  2
und Blutthat 3u verzeihen. elde Geiſtliche bringen die Sache zur
Anzeige und ihre Diener werden geſetzli beſtraft

Nach dieſer einfachen Angabe der zwei älle, die keineswegs
fingirt, ſondern geſchichtliche Thatſachen ſind, fragen wir bezüglich
de Beichtſiegels: Urften Pfarrer A und Geiſtlicher die geſtän⸗
digen Mörder anzeigen?

Wir an  Drten das Geſtändniß der begangenen Mordthatenliegt klar ausgeſprochen vor In den reſpectiven Aeußerungen der
eiden Miſſethäter, auch der erſte den (amen des Ermordeten
nicht beifügte nd der andere Ur die Orte „wW. der vérübten
Uebel  2 ud Blutthat“ oder andere gleichbedeutende Orte gebrau
ohne ebo den Zuſatz 77 Ihrem Bruder“ 3u machen chte,

Hätten alſd der Pfarrer A. und der Geiſtliche ihre Anzeige• formirt, daß ſie einfach kund gemacht hätten, jene eiden Diener
ſeien durch ihre Aeußerungen al Mörder verdächtig geworden, ſowürde eine olche Anzeige ſtreng genommen durchaus einen Tudes Beichtſiegels begründet haben. ꝗ man könnte un alle,die Gefahr einer Verletzung de Beichtſiegels noch ferner 3uhalten, die Unterſuchung Ait jener rückſichtsvollen Vorſicht einleiten
und Ende führen daß die Urheber der Anzeige ganz und garnicht namhaft gemacht werden, obwohl die Umſtände In der Regeldas Gegentheil ſchen
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Hätten die beiden Individuen geſagt: „Hier Aun dieſer Stelle
geſchah, was ich Ihnen gebeichtet habe“ und: I5VV bitte Ver
zeihung wegen deſſen, vas Sie ſchon wiſſen,“ ſo wäre die gemachte
Anzeige offenbar ein Beichtſiegelbruch geweſen, da dieſe Worte den
Angeſprochenen Ohne Bezugnahme auf die ehemaligen Beichten ganz
unverſtändlich geblieben wären.

Nach all' dieſem Vorausgeſchickten alſo ſtellen wir die Frage:
durften die eiden Geiſtlichen, oder ſollten ſie vielleicht gar die geſtän⸗
digen Miſſethäter anzeigen?

antworte Im Allgemeinen exiſtirt allerdings die
Miſſethäter anzuzeigen. So ordert das allgemeine Beſte, die
öffentliche Sicherheit. E darf jedo durch eine ſolche Anzeige keine
höhere verletzt werden, onſt wäre dieſelbe nicht unuu nicht
pflichtmäßig, ſondern im Gegentheil lichtwidrig Wenn im vorlie—
genden e da Beichtgeheimniß durch die Anzeige auch nur einer
entfernten Gefahr der Verletzung ausgeſetzt würde, 1 iſt eine ſolche
Anzeige unſtatthaft. Nun iſt die Beziehung oder Verbindung des
Geſtändniſſes mit der Beicht zu und nahe, al daß nich ent
weder eine indirecte fraetio Sigilli ſtattfinde oder wenigſtens al
ſolche erſcheine und HA• der allgemeinen Meinung de  U Volkes
dafür gelte

Es mag ſein, daß die Worte der beiden Miſſethäter auch ohne
weitere Ergänzung hon nach ihrem Wortlaute das Geſtändniß und
die Kenntniß der begangenen That ergeben; doch rage ich hätten
ſie inem uderen außer ihrem Beichtvater un icherem Vertrauen
auf eine Pflichttreue der Verſchwiegenheit 0 geoffenbart?
der hätten ſie auch dieſem dergleichen geſagt, wenn ſie geglaubt
hätten, EL Urfe bder werde benützen? Und wer ird das Volk,
3u welchem die Kunde des Falles elangt, aufklären und über⸗

können, CS hier ein Ausnahmsfall ob und der Wortlaut
des Geſtändniſſe der zwei Schuldigen ſo gefaßt geweſen, daß 68
den Beichtvater, ganz abgeſehen von der El zur Benützung des
ſelben zum Zwecke der Anzeige vollkommen berechtigte?

Was waäre auch gewonnen im erſteren Falle, venn Titius, der
ſeine That ſchon gebeichtet und bereut hat, jetzt nach vielen Jahren
vor Gericht geſchleppt und I die Alternative verſetzt werden würde,
entweder die Mordthat F eigenen Schaden einzugeſtehen und amit
der Todesſtrafe F5  I verfallen bder Ur hartnäckige Läugnung des
Begangenen und ur Meineid ſich 3u retten? Die Verſuchung
dieſes für ihn aſt oder einzige Rettungsmittel ergreifen,
würde ſehr nahe und verlockend ſein, wegen obwaltender
Umſtände E, daß kein Gericht ohne das Selbſtgeſtändniß ihm

anhaben önne
Q  eder ieht die Gefahr ein, te aus Titius, dem reumüthigen



— 3889 —

Schächer, durch die Anzeige ein gegen den Anklaä
eidiger, unbußfertiger Sünder werden önnte

gen erboſter, mein⸗
Im zweiten e iſt die Anzeige Offenbar QAus N Unter.

drückter Rachgier hervorgegangen, im Widerſpruche mit dem Geiſteder chriſtlichen Milde und dem prieſterlichen Charakter, und iſt dazueine abſcheuliche Niederträchtigkeit, da die Materie und der Modu  O
der Anzeige ogar QAus der Bitte Um Verzeihung genommen nd ſodie Reue und Genugthuung des Sünders zur Rache benützt ird

Wir nden eS daher recht und billig, wenn ſein kirchlicherOberer, der Diöceſanbiſchof, als E von dem Geſchehenen Kunde bT⸗
hielt, den pflichtvergeſſenen Beichtvater und Seelſorger ſofort mit
der Strafe der Suspenſion belegte; möge wenigſtens die erlittene Strafeihm über die Gemeinheit ſeiner Handlungsweiſe und ber die Un
würdigkeit ſeines Benehmens die Augen geöffnet und ihm 3u eſſererW80 Oh haben —

Provinz ⸗Definitor der Carmeliten.
Sebaſtianus obld abi,

XII (Dration bei der Erequial⸗Meſſe.) Gar viele
Prieſter nehmen bei der Missa exequialis 12 116 depositionis
Obitus
Defuneti die Orationes de 116 und nicht die ratio de die

Indere meinen, ſie müßten bei der Oratio de die hitus
vel depositionis doch da Wort „hodies auslaſſen. Etoe irren;nicht blos mit Wahrſcheinlichkeit, ſondern mit Beſtimmtheit kann
dies behauptet werden; daß man die Oratio de die 3 nicht nehmendürfe, erhellt ſchon daraus, daß die Missa de die beiſpielsweiſeInfra OCtavam Epiphaniae nicht rlaubt iſt, daß man alſo die Missa
Exequialis vielen Tagen nicht nehmen dürfte, die nach den
allgemeinen Rubriken freie Tage für eine MIiSs8a antata de Requiem
ant Begräbnißtage ind (an mag einwenden: Bei Uuns beſtimmtdie weltliche Obrigkeit, daß die El erſt nach Ablauf von Stunden
U. dgl beerdigt werden ſoll; omit iſt die Missa de die Obitus bei
unſeren Verhältniſſen gar nie anwendbar, aber die ratio die
hat einen Sinn. Wer aber glaubt wohl, daß dort, wo Staatsgeſetzenichts beſtimmen, die Leiche gleich 1N die Obitus beſtattet und das
Leichenamt gleich Aam ſelben Tage gehalten wird? Man eſchauedie Ueberſchrift der Missa exequialis; ſie autet wohlweislich: Missa
IN lie Obitus vei depositionis Defuncti. man rwäge die gemein⸗ſame Lehre der Autoren, ornach die Tage zwiſchen dem dies hitus
und dem dies depositionis als Ein Tag betrachtet werden, und
wornach bei allen Missae de Requiem ſtets nur die Eine Oratio
de die Obitus 3u nehmen iſt und ird von der weitverbreitetenPraxis, die Oratio de die Am dies depositionis Vel Hitus 3unehmen, oder das Wort 16 auszulaſſen, abgehen.Böbing (Bayern 8 eph Würf
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